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Gefahr droht da, läßt man bei der Rückkehr vom Gotteshaus ſeinen

Gedanken frei die Zügel ſchießen, ſtürzt man ſich ſofort auf zer⸗

ſtreuende Lektüre oder in die Tagesgeſchäfte hinein. Wie leicht iſt

da die mühſam gewonnene innere Verbindung mit Gott unter⸗

brochen! Man beginne doch nie die eigentliche Tagesarbeit, ohne

ſich

erſt wieder in Gott zu ſammeln und ſie Gott zu empfehlen!

Auch iſt es notwendig, dieſe Erhebungen zu Gott des Tages

über öfter zu erneuern. Aber bei wie vielen kann man wohl von

der Scheidung des Tages in zwei Teile, einen frommen am Morgen

und einen profanen in den übrigen Stunden reden, da an Gott nicht

mehr gedacht wird! Gewiß bringt die Arbeit zu viel Ablenkung, aber

niemand war beſchäftigter als Chriſtus, und doch, wie wußte er in

all ſeine Handlungen die Beziehungen zu ſeinem Vater und die

Erhebungen zu ihm einzuflechten! Zum Vater erhebt er den Blick

vor ſeinen Handlungen, ihm dankt er für jede Gabe, ihn preiſt er

bei ſeinen Erfolgen, zu ihm fleht er für die ihm Anvertrauten, mit

ihm beſpricht er ſeine Amtsgeſchäfte, in ihm lebt und atmet er. Und

iſt das Tagewerk vollendet, gibt er allen andern Gedanken den Ab⸗

ſchied: „Sofort hieß er ſeine Jünger das Boot beſteigen... Er

wollte unterdeſſen das Volk entlaſſen. Als er es entlaſſ

en hatte, ſtieg

er auf einen Berg, um zu beten“ (Mk 6, 4

.

Wieder wen

det er wie am Morgen all ſ

eine Gedanten auf den

Vater!

Weiter iſt

es dann notwendig im Gebet, beſonders in der Be.

trachtung, beſondere Aufmerkſamkeit der Erweckung der Affekte zu⸗

zuwenden, der Anbetung, Bewunderung, des Lobes und Preiſes

Gottes, der Freude an ihm, des Wohlwollens gegen ihn, der Liebe

zu ihm und der ſeligen Ruhe in ihm.

Auf dieſe Weiſe haben die großen

Beter aller Zeiten ihre Gott⸗

innigkeit erreicht. Möge ſie au

—
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8 allem“ zu

Kirche und Rechtsfriede. —

Von Dr jur. Oskar Meiſter, Graz.
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Es ſind eben

zehn Jahre, daß mitten im Weltkriege die „V
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einigung von Freunden des deutſchen Güteverfahrens“ gegründet

wurde. Da ihr auch hervorragende Geiſtliche angehören und da der

Rechtsfriede gewiß auch religiöſe Bedeut

Leſer.
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Kirche und Rechtsſriede.
Von Dr jur. Oskar Meiſter, Graz.

Es ſind ehen zehn Jahre, daß mitten im Weltkriege die „Ver
einigung von Freunden de  2 deutſchen Güteverfahren 77 gegründet
wurde Da ihr auch hervorragende Geiſtliche angehören und da der
Rechtsfriede gewi auch religiöſe Bedeut

eſer. ung hat, erbitten farZeilen die der
K Ouſtantin enloh zeigt mem ſchönenchBuche zum Ein luſſe des kanoniſ chen Rechtes auf Straf⸗



recht und Prozeßrecht“ Verlag „Tyrolia⸗ daß ſich frähzeitig
m der Kirche und neben der kirchlichen Gerichtsbarkeit ein Schieds 22und Friedensverfahren herausbildete. Noch unter den römiſchen
Kaiſern beginnt Eeſe Tätigkeit, die auf einer Ermahnung des heiligen
Paulus an die erſten Chriſten beruht Kor 6, 1—7 „Der Apoſtel
and Es nämlich unwürdig, daß Chriſten ſtreitend vor dem heidniſchen
Richter erſchienen. Die Rechtshilfe war vielfach von heidniſch⸗rituellen
Handlungen abhängig und das Vertrauen In die Gerechtigkeit heid
niſcher Rechtſprechung bei den Chriſten ielfach tief erſchüttert. Diefeinen Diſtinktionen des römiſchen Rechtes jenten oft unUr zu,
das Recht politiſchen oder ozialen Bedürfniſſen dienſtbar machen
Als Kaiſer Konſtantin den Katholiken Religionsfreiheit gab, verlieh
ELr den kirchlichen Schiedsſprüchen auch die Exekution durch die welt
iche Gewalt Die ſchiedsrichterliche Tätigkeit der Biſchöfe (audientiaeepiscopales), die mit der eigentlichen kirchlichen Gerichtsbarkeit (übergeiſtliche Dinge und die mit ihnen notwendig verbundenen zeitlichen
Intereſſen TES Spiritualibus adnexae — M tun atte,wurde ⁰ umfangreich, daß ſie vollberechtigt neben die ſtaatlicheZivilgerichtsbarkeit trat Zu ihrer Inanſpruchnahme war ſpäter nichtmehr Ein Uehereinkommen der Streitteile nötig, ondern ES wurde
die Zuſtändigkeit als egeben angeſehen, venn auch nUur ern Streit⸗teil dort klagte In der Verleihung dieſer Macht drückte ſich der Wunſch
aus, beſonders Armen elfen, aneben uch die Achtung bL derOhen Autorität der Religion. Die biſchöfliche Schiedsgerichtsbarkeit
war ſchließlich ſo groß geworden, daß der Diakon Im Auftrage des
Biſchofs die Erledigung kleinerer Streitſachen übernehmen mußteUund regelmäßig Gerichtstage ſtattfanden. Di  adurch wurden Biſchöfeund Geiſtliche oft, wie Auguſtinus und mbroſiu klagen,  117 ihremeigentlichen Berufe entzogen und die audientiae episcopales nahmendurch ſtaatliche Verfügung die Wende des bis Jahrhundertsern Ende.)) Gleichwohl blieb den ein freies SchiedsamtIM Urſprünglichen Sinne, das ehen dann angerufen urde, wennStreitteile darauf einigten.“ So eit Prof HohenloheIn deutſchen Landen hat, wie Hommerich in dem Uche
„Deutſchtum und Schiedsgerichtsbarkeit“ (Sammlung „Das Völker
recht“ Verlag Herder, ausführt, die kirchliche Schiedsgerich 8
arkeit keinen olchen Einfluß erreicht Doch wurde im Merovinger⸗reich ſeit 614 bei Streitigkeiten zwiſchen Klerikern und Laien dasGüteverfahren der Biſchöfe anerkannt, das ſtatthaben mußte, eheder weltliche Richter einſchreiten konnte. Im Eengeren Organismusder Kirche blieb Schiedsgedanke und Schiedspflicht jedo auch hierdurchaus lebendig. Darüber hinaus lud der Biſchof mitunter ſtreitendeParteien 3zur öffentlichen Verhandlung und trachtete, Fehden durch

In der Tkei ſollen ich die anudientiae episcopales bis Iun die neueſteZeit rhalten haben, Ute C5 cheint in der Form, daß überhaupt die Vorſteher der Konfefſionen.Tätigkeit ausüben.
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Usglei 3u Auch in politiſ When Fragen ſogar bei Steitten
unter Königen, wurden fränkiſ Biſchöfe als Schiedsrichter 9E
rufen, eil ſie erhaben über die Begierden des Lehbens und
ſe dem Herrſcher gegenüber eine gewiſſe Unabhängigkeit beſaßen
Die 1 hat ahber nicht Ur rein geiſtliche Schiedsgerichte ekannt,
ſondern nach Tunlichkeit ihren Einfluß auf den König benützt, Am
dem Schiedsgedanken freie und weite Bahn 3u eröffnen, und fand
In dem friedlichen Sinn mancher Her  er wie Heinrichs III Ent
gegenkommen. Kirchlicher mMſluß fördert alſo auch die ſtaatlichen
Schiedsgerichte für private und politiſche (Regalien) en und gibt
den Gilden und Genoſſenſchaften ſchiedsgerichtlichen Einſchlag (Gilde
rieden) Die treuga dei. der ewige an und als letzter Ab
glanz die heilige Allianz gehen gleichfalls teilweiſe auf die Kirche
zurück. Einzelheiten bringt Hommerichs warm geſchriebenes Buch
Hier genügt die Feſtſtellung, daß beſonders das deutſche Volk ſeit
germaniſcher Zeit den Schiedsgedanken, das Volksrichtertum und
die freie Richterwahl chätzte und vielleicht dieſe Vorliebe als egen
gewicht den Hang zuuv Uneinigkeit empfangen 0  E

Wir wollen noch der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Kirche
gedenken, die gleichfalls hoch entwickelt war Namentlich zählt hieher
neben dem Notariat die Armenpflege auch die Schlichtung
der Armenſtreitigkeiten) und die lufſicht über die Durchführung der
letzten illen

Am Schluſſ ſei noch erwähnt, daß die friedliche Rechts⸗
verwirklichung dem eiligen Thomas von Aquin ntſpri der durch
die Gerechtigkeit dem Frieden dienen will. Tiſchleder, dem wir
das herrliche, eben erſchienene Buch „Die Staatslehre eo III.“
danken (Volksvereinsverlag München⸗Gladbach), führt diesfalls die
Worte des Aquinaten „Die Funktionen der Gerechtigkeit zielen auf
die Wahrung des Friedens Unter en Menſchen, daß Eein jeder das
Seine ruhig beſitze und fügt hinzu „Friede iſt nicht nUur die Rechts⸗
ſicherheit, wie Thomas ausführt, ondern die 0rdinata 6Oneordia
und dieſe iſt geradezu die VIS omnium unitiva t 60nsensus Opérativa.“

II
Ein Neraleich von Mittelalter und Gegenwart zeig Uns einen

Einflußverluſt des kirchlichen Gerichtes und Schiedsamtes. Zum Teil
mag  2 zutreffen, vas Hohenlohe ſagt „Die 1 hat ES eute nicht
nötig, gerichtlich in trafſachen Laten vorzugehen, weil
die ſtaatliche Geſetzgebung heute bewußt oder unbewu von den
Grundſätzen des Chriſtentums geleitet wird.“ Freilich gibt ES auch
Eein Zivilrecht, von dem der Verfaſſer nicht Pricht; übrigens drängt
ſich für die geſamte ſtaatliche Rechtſprechung dem Beſchauer ein

„Quo usque tandem?“ EL ieht, wie ſie bewußt
oder unbewußt die rundſätze des Chriſtentums abwirft. Selbſt dort,
W noch Altes In1 te  I wir unerfreuliche
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Zeichen In E Die Autorität iſt geſunken Linem Rechte, das
nicht mehr von ott ſtammt, ſondern das ſich die Völker ſe geben,
bringt kein Volksgenoſſe beſondere Achtung entgegen; dieſe Gering⸗
chätzung ird auf die Diener und Hüter des Rechtes übertragen.

Scheinbar ImM Gegenſatze dazu die Tatſache, daß kaum
eine Zeit prozeßwütig war te unſere Der Richter iſt überlaſtet,
EL läßt Eingaben monatelang liegen, itſcht die Verhandlungen
durch und Uhr ſie ohne Würde und Gründlichkeit All dies unter⸗
grã ſein Anſehen noch tiefer. Der 22— durch erhöhte Gerichts
gebühren eine Beſſerung zu ſchaffen, iſt nicht geglückt. Denn viele
Prozeßwütige erlangen das Armenrecht. So konnte kürzlich bei einer
Anwaltstagung ereits von einer Rechtsverweigerung des Staates
geſprochen werden, eil viele &  eute nicht mehr Gerichtsgebührenzahlen vermögen und dadurch einfach die Durchſetzung threr
Anſprüche gebracht werden Infolge der Ueberlaſtung der Gerichtemit Bagatellſachen, mit Dingen, die gar nicht vor das CLI 9ehören, nüſſen wichtige Angelegenheiten Oberflächl erledig werden.
Aber auch die Gebühren für das außerſtreitige Verfahren (Beglaubi⸗gungen ſind ungeheuer och

Man glaubt bei den Verhandlungen oft, ich eher In einer Börſe
als Im Tempel der ernſten Themis efinden. Der Verlauf der
meiſten Ehrenbeleidigungsklagen iſt Eute ganz einheitlich. Advokaten
werden mobiliſiert, QAlle möglichen Zeugen vor Eri gezerrt, die
Sache ird weit und breit ékannt gemacht, und Koſtenerwachſen ſind, Eeine Erbitterung ſchaffen urde, die vielleichtMenſchenalter andauert, wenn der Bauer während der Erntezeittagelang bei Gericht geſeſſen iſt und der Handwerker koſtbare Arbeits⸗ſtunden verſäumt hat, dann kommt auf Zureden des vernünftigenRichters ein Vergleich zuſtande Gibt'  8  8 denn niemanden, der die
eu  en zum Vergleiche ringt, bevor die geſchilderten Koſtenund Verdrießlichkeiten erwuchſen? Wie eine Rechtſprechung aus,
wenn der Richter einem Vormittage vielleicht ünf Zivilprozeſſe
3 erledigen hat, jetzt mit den Parteien eines beſchmutztenOberbettes verhandelt und un der nächſten Stunde bei einer tod
ernſten Eheſcheidung Lechen ſoll?Das Beiſpiel ſtammt aus dem Lehen!

Man hat erkannt, daß ES eine wichtigere Aufgabe des uriſtenſt, Prozeſſe 3 verhüten, Prozeſſe zu führen, gleichwie manals ärztliche Tätigkeit der Hauptſache ach nicht Heilung, ondernVerhütung von Krankheiten betrachtet. Man V das Friedensund Vergleichsverfahren, das im Mittelalter blühte,Leben rwecken Hiebei läßt man ſich nicht nNUL von den erwähntenprozeßökonomiſchen Gedanken leiten, ſondern Er offt auch eineFörderung der Verſöhnlichkeit, einen Abbau des aſſe

er katholiſche Abgeordnete und oldenburgiſche Gerichtsrat Burlage gab ſchon1907 Im chen Volksvereine ——— eine



Fuiebewvereine⸗ heraus und berichtete, daß ſich in ſeinem Sprengel
die Bewohner zahlreicher Dörfer Friedensgemeinſchaften zu⸗
ſammenſchloſſen, m deren Streitfälle mit Geſchick und lück
entſchieden wurden, ohne daß ſie ans Gericht gelangten. Im Aus
ſchuſſe dieſer Vereine wirkt der katholiſche oder evangeliſche Geiſtliche
mit, was für Uns wichtig iſt Allein auch I anderer Hinſicht iſt die
Mitarbeit der Kirche vonnöten Wer Leuten, die vor ELI einander
mit einem Löffel Waſſer vergiften möchten /  enn bten
könnten!“), plötzlich vo  — Friedens⸗ und Güteverfahren erzählt, findet
wenig und noch weniger Gefolgſcha Die Menſchen müſſen
chon rüher, ſchon vor dem Rechtsſtreite erfahren haben, daß der
Prozeß das und nicht das erſte Rechtsmittel iſt und daß C8
andere Möglichkeiten gibt, Zwiſtigkeiten Aus der Welt ſchaffen
Möglichkeiten, die eines edlichen, klugen Chriſten würdiger ſind
als der Prozeß Warum nde man gerade Unter der Kaufmann
ſchaft, wo Meinungsverſchiedenheiten und Anläſſe dazu ſick geſäet
ſind, weniger rozeſſe und mehr ſchiedliche Usträge als bei anderen
Berufen? Weil der ſparſame Aufmann den Geld und Zeitaufwand
cheut Auch das Arbeitsrecht, das aL ſozialiſtiſch gefärbt iſt, hat
Schlichtungsämter ielfach über die bürgerlichen und Gewerbegerichte
9e Etzt Potuerunt Hi (kapitaliſtiſche Pfefferſäcke), potuerunt hae rote
Gewerkſchaften), CUT IOII 1108 cChristiani? Hat Eln Men der
auf ſich hält, ES nötig, jeder Dummheit zu Gericht und 3Um
Advokaten rennen und ſich dort ſeine blütenweiße Ehre beſtätigen
zu laſſen, kann nicht manchen Streitfall zielbewußt im eigenen
abtun?
Wirkungskreiſe durch vernünftige Ausſprache, durch billigen Vergleich

Hier bin ich bei 8＋&—
„

veranlaßt aben den Edanten Ha die dieſen Aufſatz
III

Der kirchlichen Aufgabe, Frieden bringen und erhalten,
dient das mittelalterliche Schiedsamt, das, wie wir ſahen, ſogar für
den Staat maßgebend war Im Völkerrecht ird dieſe Sendung
heute noch ſelbſt von akatholiſchen Herrſchern anerkannt. erinnere

den deutſch⸗ſpaniſchen Streit der Karolinainſeln 1885, den
Leo III auf Antrag Deutſchlands und zugunſten Deut

lands entſchied. Auch im Weltkrieg hat ſich die 27 wiederholt als
Schiedsrichteri angeboten und Friedensvorſchläge auf der Grund
lage „Kein Sieger, kein Beſiegter“ gemacht Der Welt wären
gezählte Leiden erſpart geblieben, hätte nicht blindwütige Verblen
dung den Vergleichsvorſchlag abgelehnt

Allein die Kirche bemüht ſich heute ch außerdem A eine
ſchiedliche egelung bürgerlicher Unſtimmigkeiten. erinnerte
chon an Burlages Friedensvereine, n denen der Pfarrer Mi  mm
Einige geiſtlich geleitete Laiengemeinſchaften MDie das Ständehaus
In 9  en (Rheinland) x˖ U0 Satzungen den ——



E  1 (Prozeß⸗ Gerichte und entſcheiden Saeihakeden
der Mitglieder Im genoſſenſchaftlichen Schiedsgericht. Viele Gau
verbände des großen „Verbandes katholiſcher Kaufleute“ Wi Deutand haben lobenswerterweiſe eigene Schiedsſtellen errichtet und
dieſe Anſtalten jenen Br
die ihrer noch entbehren.udervereinen zur Nachahmung empfohlen,

In Deutſchland haben vor zehnJahren namhafte Juriſten, Er
zieher und Geiſtliche einen Rechtsfriedensbund ins ehen gerufen.Sie wollen möglichſt wenige Streitigkeiten durch verbitternden, oſt
ſpieligen Prozeßkampf erledigt wiſſen, afür den en chriſtlichen,
bodenſtändigen Schiedsgedanken ins Volk bringen. Der Prozeß käme
ana nur dort n Betracht, wo erhebliche Rechtsfragen löſen
ſind und „wo es ſich Grundlagen des bürgerlichen Daſeins In
äußeren Dingen handelt, die rechtlich zufriedenſtellend regelbar ſind,
wo die Selbſtbehauptung der Perſönlichkeit m Frage geſtellt, in böſer
Abſicht das Daſein angetaſtet ird und der eris wirklich helfen
kann“ (Deinhardt, eu  EL Rechtsfriede) Andere Zwiſtigkeitenwären durch Schie  Eute oder Schiedsämter, die entweder den
Prozeßgerichten angeſchloſſen

7 „vorgelagert“ ind oder ſelbſtändig
vom aat, von Gemeinden oder Berufsgemeinſchaften ewerbe
genoſſenſchaften Handelskammern w.) errichtet werden,ſchlichten.

Zu den begeiſtertſten Schildträgern dieſer Sache, die auch mn
Oeſterreich Freunde zählt, gehört der Bonner Rechtsanwalt FelixJoſef Klein, der den verſtorbenen Kardinal Hartmann un öln undandere Mitglieder des und niederen KlErus für die Verbreitungdes Re  Eden wonnen hat

Natürlich muß die Erziehung unſere großen und leinen Mitbürger chon vorher über die Schädlichkeit des Streitens Unterrichten,Selbſtachtung und Mäßigung In ihnen E  en Gehört dies I das
Fach der Religion, Naturgeſchichte, allgemeinen und des
Deutſchunterrichtes, ſo zeige die Staatsbürgerkunde insbeſondere,
von welchen Zufällen der Ausgang eines rozeſſes abhängt (Beweis⸗erbringung, Friſtverſäumnis und wie manchmal ſelbſt eine
gere te Sache 3u ungunſten des Klägers entſchieden wird oder ihmKoſten und Unzuträglichkeiten bringt, die den Wert des Streit⸗
gegenſtandes überſchreiten. Gerade weil ich den Anwaltſtand ho

68chätze, empört ES mich, wenn weniger gewiſſenhafte Vertreter diefBerufes erſt die eute, die ſich ſie um il wenden, in den Prozeßhetzen, im Geri

ſaale ſcheinbar wie Kampfhähne 9 einander
losgehen und dann während einer Verhandlungspauſe auf dem
Gange bei einer Zigarette einträchtig den Usglei vereinbaren.
Die Klienten aben brav gezahlt, der Weiterführung des Prozeſſes liegt dem Advokaten nichts mehr. erinnere mich bei
Anläſſen den Ausſpru des großen Sachwalters Cicero, Er wundere
ſich, daß ein Haruſp 6 nicht. —3 venn EL den anderen ehe und



edaure die eute, die dief Prozeßausgang billiger gehabt hätten,
ſie von jemandem der Streiteinlaſſung treu eraten worden

wären.
Gelingt die Erziehung zur Friedegeſinnung II einigermaßen

dann Aben die Kriegshetzer ausgeſpielt Jedenfalls iſt ES leichter
die Menſchen Weiſe Zum Frieéden U erziehen die ſich auf
dem äglichen en aufbaut und für das tägliche (ben Vorteile
bringt, als wenn man Völkerfrieden redigt, während die
Hörer wiſſen, daß der Nachbar re und der Nachbar m
Kanonen gie

Wie erwähnt, iſt für das Friedeverfahren und für die Erziehung
zur Friedegeſinnung die Mitarbeit des Geiſtlichen unerläßlich. Wir
egen Auns zwei Fragen vor Wie kann die Tche allgemeinen
für das Friedeverfahren wirken? Können auch die geiſtlichen
Gerichte und Chörden dieſem 2 dienſtbar gemacht werden?

Zu Hier Imm Betracht Schulunterricht geiſtlichen
und weltlichen Fächern (Katecheſen) Namentlich kann i der Vereins—
ätigkei dahin gewirkt werden, daß M wegen jeder KleinigkeitBeleidigungen entſtehen, vielmehr das Gemeinſchaftsleben auf
gegenſeitiger Achtung aufgebaut iſt Streitigkeiten, die ſchließlich
Unter Menſchen nie ganz vermieden werden, ſollen möglichſt IM
—  choße des Vereines ausgetragen werden Der Vorſtand kann ſelbſt
das Schiedsgericht bilden oder Eeun ſolches beſtellen. Die ahl von
Schlichtern kann ſchließlich den Streitteilen überlaſſen leiben Ein
Konſulen oder Vereinsvorſtand, der das Vertrauen der Mitglieder
enießt, ird die meiſten Streitigkeiten Ute erledigen, ohne daß
Ein großer Unterſuchungsausſchuß einberufen ird

Gleichem E dient ſelbſtverſtändlich Kanzel und Beichtſtuhl
Jeder Beichtvater iſt Schiedsrichter, Schiedsrichter zwiſchen ott
und den cenſchen, Schiedsrichter Unter den Menſchen ſelbſt Er
verhängt keine Kerkerſtrafen, ELr führt kein ordentliches Verfahren
ab, wirkt nUr auf das Gewiſſen, mahn hier, gutwillig Erſatz 3U
eiſten, warnt dort, auf ungerechten Anſprüchen eſtehen, El
vielleicht gar auf die Verdienſtlichkeit hin, von ſeinem Rechte
abzulaſſen, wenn dies dem Gläubiger nicht chadet, dem Schuldner
aber zUm Heile gereicht. Wenn die Freunde des Rechtsfriedens
klagen, daß der Richter nach dem rengen Buchſtaben des Geſetzes
entſcheiden muß und ſelten Würdigkeit, Vermögen und andere
Lebensverhältniſſe berückſichtigen darf, wennſi gerade deshalb das
Schiedsverfahren als Eln Billigkeitsverfahren einführen wollen, ver
wirklicht die Beicht dieſen Gedanken unübertrefflicher eiſe
Möchte das heilige Sakrament recht zur Förderung der Verſöhn
lichkeit und Friedfertigkeit angewendet werden! W  (an kann der
Ei die Menchen nicht agen, wie ſi zum Pazifismus ſtehen,und ſie auf dieſen verpflichten, wohl aber kann ihnen ans Herz
egen, Streitigkeiten meiden und, wo olche dennoch ausbrechen,
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Chriſten vor den öffentlichen Gerichten begeifern, bleibt auch heute

wahr, paßt auch für die Rechtsanſtalten unſerer „chriſtlichen“ Staaten.

Es wirkt immer traurig, wenn ſich überzeugte, organiſierte Chriſten

wegen Ehrenbeleidigungen oder Vermögensſchädigungen vor Gericht
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R 2— Nutzen der Sippe wie der Geſellſchaft. ötung einzuwilligen.

Familienbeſuche, Verfehgänge, Vorträge geben weiteren Anlaß,
für den Friedegedanken wirken. olitifch Tätigkeit ehe allzeit
Im Zeichen des Burgfri ed ens und ſtrebe olchen mit den „Gegnern“

Mancher Pfarrer iſt dank ſeiner Begabung der anerkannte Schieds⸗
richter der Gemeinde, auch wenn EL kein Beſtallungsdekret m der
＋ ch und von Ene  2 Rechtsfrieden nie gehört hat Beſonders
Erſprießliches ich eiſten, wo die Vereine eine Arbeitsgemeinſchaft
bilden, wo Karitasausſchüſf eſtehen Arbeitsgemeinſchaften ergeben

Reibungsflächen. Es iſt gut, bei ihrermanchmal für hitzige Gemüter
aßE dem Friedegedanken dienen undGründung betonen,

Streitigkeiten ſchiedli austragen wollen. Es Em ſich weiter,
. den Arbeitsausfchuß auch bei Meinungsverfchiedenheiten einzelner

Vereinsmitglieder in Tätigkeit treten lafſen, wenn dies von den
arteien gewünſch wird. Vielleicht bringt eine neutrale Selle, die
nicht den Ehrgeiz hat, ihre Naſe un ſtecken, leichter eine Ver⸗
ſöhnung zuſtande als ein Vereinsausſchuß, der zugunſten des einen
Teiles efangen oder ſelbſt de Sache intereſſiert iſt Daß die
RechtshilfeſtelleN, die von katholifchen und anderen Wohlfahrts

det wurden, als Schlichtungsämter wirken ſollenvereinen gegrün
und nicht etwa die Aufgabe haben, jedem, der zornbebend bei ihnen
vorſpricht, einen Advokaten gratis und franko beizuſtellen, wird oft
von den Ratſuchenden verkannt. Aufklärung wirkt hier erfprießlich
und kann namentlich au durch die Mitglieder der „Vinzenz⸗
Konferenzen“ bei ihren Hausbeſuchen ins olk getragen werden

ichtig ſcheint ES mir, die Studentenſeelſorger gewinnen.
Denn die Akademiker, die den Gedan en er aſſen, werden ſeine beſten
örderer.

Das Wort des eiligen Paulus, EeS ſei unwürdig, wenn ſich
riſten vor den öffentlichen Gerichten begeifern, bleibt auch heute
wahr, paßt auch für die Rechtsanſtalten unſerer „chriſtlichen“ Staaten
Es wirkt immer traurig, wenn ſich überzeugte, organiſierte Chriſten
wegen Ehrenbeleidigungen oder Vermögensſchädigungen vor Gericht
ziehen und womöglich durch jüdiſche Advokaten Ertreten en Mi
Wonne nehmen M

riſtli geſinnte Richter und Beamte von

ſolchen Streitigkeiten Kenntnis und mit Behagen berichten gegneriſ che
Blätter arüber

Die amilie iſt der Mittelpunkt der chriſtlichen Geſellſchaft, dasRAVY El der Geſellſchaft überhaupt Denn die Geſellſchaft, die unſerer
Kulturſtufe utſpricht, iſt entweder chriſtlich oder iſt überhaupt
nicht Wie Oft werden leider Familien auseinandergeſprengt durch
Eheſcheidungen, rbſcha und Ausgedingprozeſſe. Wer hier mit
Takt und Aghei den Frieden herbeiführt, dort die Zerſplitterung
eines Beſitzes verhindert, den guten Ruf eines alten Hauſes erhalten
hilft, handelt 3um Utzen der 1 wie der Geſell chaft. Wenn
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wir die Leute dazu gewinnen, nNur *  hwere Fille dem Gerichte 30
überantworten, dann werden dieſe mit ſchwerem Ern behandelt,
nicht als Gelegenheit, der Leidenſchaft Zügel zu aſſen, Unflatkübel
über den Gegner, der och auch als Gegner unſer Nächſter, vielleicht
gar unſer Blutsverwandter iſt, entleeren, und nicht als Anlaß,

zum Helden einer enſation emporzuſchwingen. Dann en  0
jen ekelhafte gegenſeitige Zerfleiſchen das amloſe Enthüllen
geheimſter Verborgenheiten, das Feinfühligen moderne rozeſſe zur

Ual macht, ſelbſt wenn ſie abet unbeteiligt ſind, den Rechtsgang
3ur Fratze verzerrt und weife weckt, bb wir uns noch Kultur⸗
volk nennen dürfen.

A 2 Das Kirchenrecht iſt dem Güteverfahren freundlich
geſinnt. ies geht daraus hervor, daß ihm der Cod jur Ccull
Raum widmet als ES die ſtaatlichen Geſetze tun und Es als voll⸗,
10 als erſtrangiges Rechtsverfolgungsmittel anſieht, während die
weltlichen Prozeßgeſetze das Schwergewicht auf den Rechtsſtreit
verlegen ud da Schiedsverfahren In einigen Paragraphen un,
als wäre 68 ern Aſchenbrödel nd nicht Ern Königskind, ern le
verwandter und nicht ein vollbürtiger Blutsgeſippe des Prozeß
verfahrens. Schon Iim Gcull 120, der Iin Erläuterung des privilegium
fOri Kleriker wie Laien anweiſt, Klagen Kleriker zunächſt beim
geiſtlichen Gerichte einzubringen, OImm vom Standpunkte des ſtaat
lichen Geſetzes der Vergleichsgedanke Ausdruck ies wird um

augenfälliger, als dieſe orſchri nUuLr gilt, enn ni die Landes⸗
geſetze nderes eſtimmen Wer alſo nach dem Staatsrechte
die Möglichkeit hat, das weltliche Gericht anzurufen und unter Verzicht
auf dieſe Befugnis ſeine Sache vor das geiſtliche ELl bringt,

dadurch erkennen, daß er nicht die Wucht des Geſetzes
wider den Gegner irken laſſen will Da die kirchliche Entſcheidungs⸗
ſtelle gemãäß ihres Geſetzes auf das Zuſtandekommen eines Ver
gleiches beſonderen Wert legt, ſehen wir hier das erſte die Be
deutung des kirchlichen Geſetzbuches und der kirchlichen Gerichte für
unſere Sache. Soweit CS ſich Am Klagen von Klerikern handelt,
ommt eine disziplinäre Verpflichtung V Einbringung beim
eiſtlichen Gerich in Betracht, ſo aß hier im Unterſchiede zu der

Klage eines Laien keine Freiwilligkeit vorliegt; allein auch dieſer
wang beruht Negli auf dem edanken, Eein Kleriker dürfe gegen
inen Amt  O.  bruder nicht die ſcharfen ittel des ſtaatlichen Prozeß⸗

rechtes verwenden. In dieſem Sinne ſagt Univ rof Dir Haring
ſeinen ausgezeichneten „Grundzügen des katholiſchen Kirchen⸗

rechtes“ (Verlag Moſer, ra3 „Entbehrt das privilegium TOri
infolge gegenteiliger Gewohnhei in vielen Ländern der unmittel⸗

baren praktiſchen Bedeutung, ſo könnte doch die demſelben zugrunde
liegende Idee gefördert werden, wenn nicht nur die Kleriker
gewieſen würden, ihre Streitigkeiten unter einander dem chüuchen
Gerichte zu —7ondern auch die S—— ermahnt
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Würden, Annden gegen Geiſtliche zunächſt Heim kirchlichen Gerichte
einzubringen.“ Des weiteren Uhr Prof Haring zahlreiche Verord⸗

ungen Qn, die hiezu MN den Bistümern Mainz, Rottenburg, Paſſan,inz während der letzten X  VW.  Jahre ſin
Das kirchliche Geſetzbu ſpricht vom Schiedsgerichte und ELr

glei Iun mehreren J.  iteln und unte  eide den Prozeß, der nach
zwingenden, der Willkür der Parteien und des Richters entzogenen
Regeln abwickelt, obn der gütlichen Beilegung (amicabilis Compositio).
Wir nden im Titel „de modis evitandi jiudieium Contentiosum“
den Cdll 1925 Cum Valde optandum Sit, Ut Ibes inter 1deles
evitentur, iudex Exhortationes adhibeat, Ut GUII. aliqua contentiosa
COntroversia uae privatum bonum respiciat, ei proponitur
iudicii forma dirimenda, Per transactionem, 81 ud COneordiae 8SPesS
afkulgeat, LIis COmponatur. 82 Huie Officio iudex satisfacere poterit
SIVe antequam P  8 1N iudicium vOCentur, SIiVe GU primum
1Udiei0 stéteérint, SIiVve denique quocumque tempore et fficaceius et
opportunius 1U entari eXistimaverit Can 1926 ſagt,
daß meiſt erglei (und, nach einem äteren Kanon auch Schieds⸗

vertrag, Kompromiß) nach den Regeln des bürgerlichen Rechtes
durchzuführe und nenn die älle, wo transactio (und COMPTO
missum) ausgeſchloſſen ſind Die Wirkung eines glücklichen Ver⸗
gleiches Ei compositio oder ConcoOrdia. Wenn die weltlichen Juriſten
klar erkennen, daß H gewiſſen ſchweren Fällen nur der Urteilsſpruch
des Richters Recht ſchafft und wenn das Kirchenrecht genau aufzählt,
bvann ein Vergleich nicht das gerichtliche Urteil erſetzt, wenn wir
anderſeits wahrnehmen, daß im kirchlichen E  H nach ausdrück
er Vorſchrift und Iim weltlichen wenigſtens nach dem Wunſche
volksfreundlicher, rechtserfahrener Männer die weniger bedeutſamen,

einfacheren en der Parteienvereinbarung überlaſſen leiben
ſollen, dann wir genau eine Art Arbeitsteilung zwiſchen Prozeß⸗
und Vergleichsrecht. Mit Kanonen ſchießt man auf Feſtungen, mit
Vogelflinten auf Spatzen Es iſt Wahnſinn, wenn man eute oft
Kruppſche Geſchü Sperlingsneſter auffahr Dieſe Arbeits⸗
teilung iſt allerdings nur Im Kirchenrecht durchgeführt. Das
weltliche eutſche nd öſterreichiſche Prozeßrecht hat erſt MN den letzten
Jahren unter dem Drucke
gema der Not einige ſchü terne Anſätze d

Verſchiedene Verfaſſer von Entwürfen für weltliche Vergleichs⸗
geſetze betonen, daß ein Geſetz nicht, wie dies heute üblich
iſt, bloß trockene Rechtsvorſchriften bringen dürfe, ſondern in der
Einleitung ein geſinnungsbildendes argumentum 20 hominem, eine
Urze Erläuterung ber den Zweck des Friedeverfahrens und amit
eine Einladung eifriger enützung desſelben enthalten müſ

—
So beginnt Prof Lehmann in Jena den Entwurf einer deutſchen
Güteordnung mit folgendem Satze Das Güteverfahren bezweckt,
Rechtsfrieden un 327 Volke 3 ſtärken und den



* 38Schnden der Vrozeßnot vorzubeugen. Es will nheh ſchnell und
billig namentlich Streitſachen erledigen, bei denen Rechtsfrage oder
Streitgegenſtand nicht m Verhältnis 3UM förmlichen E
kampfe oder die Entſcheidung und Vollſtreckung erhebn ungewiß
oder für ſittliche und wirtſchaftli Erte verderblich wäre.“ Lehmann
ſtützt dieſen Paragraphen auf folgende Stelle dus dem Buche von
mumpf „Das deal de volkstümlichen Re  E „Ein Geſetz
der Zukunft muß beiden Ctwas geben, dem Juriſten mM einer immer

gediegenen und zugleich ſchönheitlich einwandfreien, möglichſt
allgemeinverſtändlichen Sprache die Anordnungen, die der Richter
bei der möglichſt gerechten und praktiſchen Ordnung des Rechts⸗
lebens beachten ſoll; dem unter dem Geſetz ebenden Bürger aber
ſollte EeS geeigneter Stelle wenigſtens ern paar allgemeinſte Sätze
nicht vorenthalten, die ih In den wichtigſten Rechtsgebieten in ein
achſter Orm den Geiſt verkünden, der in ih herr cht Sie
ſollen Zeugnis ablegen von der Geſinnung, un der der Geſetzgeber
die Herrſchaft auszuüben gedenkt.“ (Das etztere waäre namentlich

wünſchen angeſichts mancherlei Geſetze der Gegenwart, die nach
dem Grundſatze verfaßt ſind: ＋

0 mir den Pelz und mach mich
nicht naß 120

Jedenfalls ſahen wir, daß das Kirchenrecht die Forderung Leh
manns erfüllt. Ebenſo iſt hier die von weltlichen Juriſten geſtellte
Frage, ob der Vergleich vor oder während des Prozeſſes ver
en ſei, weitherzig beantwortet Schließlich finden wir mit Freude,
daß 2, Call 1928 eine rage löſt, die gleichfalls den reunden des
weltlichen Güteverfahrens Kopfzerbrechen verurſacht, nämlich die
Aufteilung der Gerichtskoſten, der mancher faſt geglückte erglei
ſcheitert. De  V erwähnte Kanon eſtimm aber, daß die Koſten der
Transactio jede Partei zur Hälfte elaſten, M nderes
vereinbart Urde bedaure immer wieder, daß die bürgerliche
Jurisprudenz ſo enig von den Schätzen ahnt, die Im kirchlichen
Geſetzbuche verborgen He

Can 1929 ſagt über das Schiedsgericht: II CVitandas IUdi-
Ciales (6ontentiones par possint quoque inire Conventionem, d
C0ntroversia (6ommittatur iudieio untus Vel plurium qui 20 normam
Iuris quaestionem dirimant Vel de 00 t negotium PEer-
racten 61 transigant. III• arbitri, 18ti arbitratores Proprio
nomine appellantur.“ Die arbitri (Schiedsrichter) entſcheiden nach
den Regeln des Rechtes die Sache Aurch förmlichen Schiedsſpruch,
die Schieds männer dagegen behandeln den Fall nach billigem Er
neſſen Es ſt alſo das Schiedsverfahren wie das ſich vor dem Ge
richte abſpielende Vergleichsverfahren reich ausgebildet und be
friedigt die mannigfachſten Bedürfniſſe Vom Amte eines Schieds⸗
richters ſollen Laien 2 geiſtlichen en ferngehalten werden Wenn
ich die Parteien eder auf einen gerichtlichen Vergleich noch
einen Schiedsſpruch einigen, hat das —— Verfahren



zufinden. Damit wird klar geſagt, dan der Prozeß die nitins 10
einer Re  indung darſtellt, die Regel aber das Güteverfahren
bildet. Eine vorbildliche Beſtimmung, die wir Im weltlichen Recht
en ren

Eichmann ſagt In 40 einem Lehrbuch des Kirchenrechtes (Verlag
Schöningh, Paderborn): „Das Schiedsgericht iſt kein kirchliches
Gericht, eil In ihm von Richtern erkannt wird, welche nicht von der
I  L ſondern von den Parteien beſtimmt ſind und E nicht
kraft threr kirchlichen Amtsgewalt Recht ſprechen, ſondern eil die
Parteien ſich um voraus ihrem Ri  E  ru  E unterworfen aben
Natürlich kann auch Eein kirchliches Gericht als Schiedsgericht tätig
ſein.“ Jedenfalls widerlegen die ausführlichen Beſtimmungen des
Kodex ausdrücklich die hinſichtlich des weltlichen Rechtes oft 38E
äußerte Anſicht, daß NUl der Prozeß, nicht aber der Vergleiich juriſtiſche
Arbeit leiſte, eigentliches Recht ſcha

e Satzungen verſchiedener katholiſcher Vereine beſtimmen,
daß die Mitglieder Iim von Streitigkeiten unter einander oder
mit dem Vereine ſe den Schie  ru des Biſchofs anrufenwerden. Dem Ausbau dieſes Gedankens nichts mM Wege
Ebenſo iſt ES möglich, daß die Parteien in einer konkreten Streitigkeit beſchließen, die geiſtliche Behörde Aum ſchiedliche Regelung
ugehen ſehe einen Vorteil chriſtlicher Schiedsgerichte und
Vergleichſtellen darin, daß ſie den einzelnen beſonders eine reli⸗
giöſe Bindung mahnen, Ctwa einen ſtürmiſchen Gläubiger erinnern,daß EL als Chriſt verpflichtet ſei, dem Zahlungswilligen, aber der
malen mittelloſen Schuldner einen kleinen Aufſchub gewähren.Wie wichtig iſt es heute, wo die Menſchen an ſich unruhig und aufgeregt ſind, die durch die Wohnungsnot hervorgerufene räumlicheEnge Zwiſtigkeiten Tzeugt, woOo auch andere Umſtände dem Zankteufel auf jedem Quadratfuß Boden Eue zuführen wo die
Parteipolitik die Menſchen auseinanderreißt, Luxus wie en
die Herzen verhärten, nicht bloß erbauliche Reden ber chriſtlichenVerſöhnungsgeiſt halten, ſondern auch Anſtalten zu ſchaffen, dieVerſöhnung ermöglichen und herbeifü Len

Die Kirche kann alſo den Friedensgedanken auf mancherlei Artfördern Formlos, durch ſeelſorgerliche Aufklärung bei Beſuchen, bei
ausgebrochenen oder drohenden Zwiſtigkeiten 7  ann MN ihrerVereins⸗, Unterrichts⸗, liturgiſchen, ſakramentalen Tätigkeit, ſchließ⸗lich mit Benü
Behörden.

tzung der Im C0d Jur Call. vorgeſehenen Werichts und
Von der auerſreidnen (freiwilligen) erichtsbarkeit Bandei

CH 201, 83 In Betracht Imm Feſtſtellung von ertragsabſchlüſſen,Inventuren, Beglaubigung von Urkunden, Unterſchriften und ähnliches. Auch hier kann die Kirche ihren Kindern eine gute Mutterein ſind zwei EUuteé ber den 6  nhalt eines Vertrages einig,
„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift.“ 192  —  7
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ch der Anweſenheit von Zeugen und der Beglaubi⸗

bedürfen aber no

gung von Unterſ

chriften. Dabei leiht der Pfarrer oder ein ſonſt

bekannter Geiſtlicher ſeinen Beiſtand. Es hat gewiß Berechtigung,

wenn er dies tut. (Von Einſchränkungen wollen wir ſpäter ſprechen.

Eine Grenze iſt ſchon dadurch geſetzt, daß gewiſſe Geſchäfte unbedingt

eines Notariatsaktes oder einer gerichtlichen Beglaubigung bedürfen

und eine private Bezeugung — und als ſolche ſtellt ſich die durch

ein kirchliches Organ vorgenommene in unſerem Falle dar — nicht

ausreicht.) Ich meine, daß auch hier die erwäh

nte Hilfeleiſtung im

as ihren Sinn hat, daß ſie alf

o geübt werden ſoll,

Rahmen der Karit

wo der Geiſtliche ſ

onſt Arme unterſtützt. Vielleicht könnten in den

emacht werden,

beſtehenden Karitasausſchüſſen Mitglieder ausfindig g

die ſich gerade für die

ſen Arbeitszweig eignen und an ſolcher Tätigkeit

Freude finden. Man

cher, der die hohen Gerichtsgebühren nicht er⸗

ſchwingen k

ann, nicht die Zeit findet, lange zu warten oder aus

dem Pfarr

dorfe in die Gerichtsſtadt zu fahren. oder der aus

perſönlichen Gründen die Sache nicht hochoffiziell behandelt wiſſen

will und zu einer geiſtlichen, bezw. chriſtlichen Einrichtung mehr Ver⸗

trauen hat, wird gerne ſeinen Dank für die gewährte Hilfe durch

eine kleine Spende für Kirchenausſchmückung oder Armenpflege aus⸗

drücken. Und mancher, der ſonſt nur über die Religion ſchimpft, wird

vielleicht anerkennen, daß ſie auch in irdiſchen Nöten Beiſtand bietet.

Der verſtorbene Theologieprofeſſor Schmöger erwähnt in ſeinem

Buche: „Was ſoll der Klerus von Wertpapieren u. ſ. w. wiſſen?“

von mir neu herausgegeben 1925 (Verlag Fromme, Wien), daß

die Pfarrer oft die Unterſchrift von Leuten zu beſtätigen haben,

die einen anderen zur Behebung von Spareinlagen ermächtigen.

Aehnlich kann es bei Unterſchriften auf Schuldſcheinen u. ſ. w. ſein.

Kein vernünftiger Menſch wird im Körper eines Kranken herum⸗

ſchneiden, wenn er nicht in der Heilkunde ausgebildet iſt. Aber die

Fertigkeit, kleine Wunden zu verbinden, einen Kräutertee zu kochen,

gehört zur allgemeinen Bildung. Wenn bäuerliche Friedensvereine,

deren Mitglieder „nur“ geſunden Menſchenverſtand, aber kein ge⸗

lahrtes Wiſſen beſitzen, als Schlichter erfolgreich wirken, darf ſich

Gleiches wohl der akademiſch gebildete Prieſter zutrauen, der noch

dazu in der Moral geſchult iſt. Er wird kraft ſeiner Intelligenz um

ſo leichter die Grenzen feſthalten, wo man mit Kräutertee nichts

mehr ausrichtet und es auf eine Operation ankommen laſſen muß.

Wir haben nun von den Beſchränkungen zu reden, die der ſchied⸗

lichen Tätigkeit des Geiſtlichen geſetzt ſind. Ich nenne, abgeſehen von

den erwähnten, vor allem zwei. Die eine kannte ſchon der heilige

Auguſtinus, als er klagte, durch die ſchiedsrichterliche Tätigkeit würden

die Biſchöfe zu ſehr ihren anderen Aufgaben entzogen, die zweite

beſteht darin, daß ein Seelſorger zu viel in weltliche Händel geriſſen

wird. (Schon nach Kirchenrecht ſoll kein Kleriker ohne Not zu Gericht

gehen.) Er muß hinterher dort als Zeuge erſcheinen46
der Anweſenheit von Zeugen und der Beglaubi⸗edürfen aber

gung von Unterfchriften. Dabei El der Pfarrer oder Ein ſonſt
bekannter Geiſtlicher ſeinen etſtan Es hat gewiß Berechtigung,
wenn dies tut Von Einſchränkungen wollen wir ſpäter ſprechen
Eine Grenze iſt ſchon dadurch geſetzt, daß gewiſſ Geſchäfte unbedingt
eines Notariatsaktes oder einer gerichtlichen Beglaubigung edürfen
und eine priv ate Bezeugung und als ſtellt ſich die durch
ein kirchliches 104 vorgenommenée Iun unſerem Allé dar nicht
ausreicht.) meine, daß auch hier die erwähnte Hilfeleiſtung Im

48 ihren Sinn hat, daß ſie alf geü werden ſoll,Rahmen der Karit
wo der Geiſtliche ;jĩꝛ„s Aonſt Arme unterſtützt Vielleicht önnten In den

ema werden,beſtehenden Karitasausſchüſſen Mitglieder ausfindig
die ſich gerade für dieſen Arbeitszweig eignen und olcher Tätigkeit
Freude nden ancher, der die Gerichtsgebühren nicht
ſchwingen ann, nicht die Zeit ndet, ange warten oder lus
dem PfarrOrfe mn die Gerichtsſtadt 3u fahren oder der aus
perſönlichen Gründen die Sache nicht hochoffiziell behandelt wiſſen
ill und einer geiſtlichen, bezw chriſtlichen Einrichtung mehr Ver
trauen hat, ird ſeinen ank für die gewährte il durch
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Der verſtorbene Theologieprofeſſor Schmöger erwähnt mM ſeinem
Buche „Was ſoll der Klerus von Wertpapieren iſſen?“
von miu neu herausgegeben 1925 (Verlag Fromme, ien), daß
die Pfarrer oft die Unterſchrift von Leuten beſtätigen haben,
die einen anderen zur ehebung von Spareinlagen ermächtigen.
Aehnlich kann EeS bei Unterſchriften auf Schuldſcheinen ſein

Kein vernünftiger Menſ ird Im Körper eines Kranken herum  ·
neiden, wenn nicht in der Heilkunde ausgebildet iſt ber die
Fertigkeit, kleine unden verbinden, einen Kräutertee 0  en,
gehört zur allgemeinen Bildung Wenn bäuerliche Friedensvereine,
deren Mitglieder „nur geſunden Menſchenverſtand, aber kein 9E
lahrtes Wiſſen beſitzen, als erfolgreich wirken, darf ſich
Gleiches wohl der akademiſch gebildete Prieſter zutrauen, der
dazu In der Moral geſchult iſt Er ird 10 ſeiner Intelligenz
ſo leichter die Grenzen feſthalten, wO man mit Kräutertee nichts
mehr ausrichtet und 2 auf eine Operation ankommen laſſen muß

Wir hab nun von den Beſchränkungen reden, die der chied
lichen Tätigkeit des Geiſtlichen geſetzt ind 7 abgeſehen von
den erwähnten, vor Em zwei. Die eine kannte ſchon der heilige
Auguſtinus, als klagte, durch die ſchiedsrichterliche Tätigkeit würden
die iſchöfe ſehr ihren anderen Aufgaben entzogen, die zweite
eſteht darin, daß ein Seelſorger viel I weltliche Händel geriſſen
ird (Schon nach Kirchenrecht ſoll kein Kleriker ohne Not Gericht
gehen.) Er muß hinterher vielleicht 3 dort als euge erſcheinen
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oder macht ſich durch einen Schiedsſpruch eine Waut oder am Ende
gar beide zum Feinde. ch glaube, wir ſind uns grüber einig, daß
die ſchiedliche Tätigkeit des Seelſorgers ſeit chriſtlicher Urzeit den
Ufgaben des Klerus gehört. Wir aben uns nur fragen, wie er
dieſe Aufgabe Uunter den heutigen Verhältniſſen beſten öſt Er
ird alſo dort ſeine Dienſte anbieten, woOo CS gilt „Caritas Christi
Urget nos!“ wo Armen 3 helfen iſt, Arme ſind, und
ird ſein Friedensamt verſehen, wenn auch davon keinen ank
erwarten darf Im übrigen iſt ES8 ereits ein großes 0  At, wenn
EL Iun ſeinen Getreuen den Geiſt der Friedfertigkeit eckt und aAmi
das Verſtändnis für den Schiedsgedanken, das Verſtändnis, daß man
nicht dort beſten fährt, wo jeder Teil auf ſeinem Recht eha
ſondern wo jeder Teil von ſeinem Anſpruch achläßt ſt
le der Boden ereitet, dann ird ſich auch der nicht ekränkt
fühlen, der beim Vergleich nicht erhielt, was ETL forderte. Weiters
iſt viel g9  an, wenn der Seelſorger in Vereins— und Karitasausſchüſſen
dafür wirbt, daß Schlichtungsſtellen errichtet werden, wenn trachtet,
für die Pfarrkaritas einen vielleicht Uriſtiſch geſchulten Mann

nden, der als Schiedsrichter und Rechtsberater wirkt Auf dieſe
Art ird der Rechtsfriede iun der Pfarrgemeinde gefördert, ſelbſt
wenn der Seelſorger perſönlich nicht als Friedensrichter betätigt.

Vielleicht rag man, ich der Klerus mit dem Schieds⸗
gedanken ſſen, man gar den geiſtlichen Schiedsgerichteneinen erweiterten Wirkungskreis verleihen ſoll, da ES ſich doch Im
Grunde eine juriſtiſche Sache handelt, da bereits vor jedemBezirksgerichte Eein Vergleichsverfahren ſtattfindet.

Wir ſagten ſchon, daß der Rechtsfriede eine Volksſache und keine
Juriſtenſache ſei, daß nUl dann gedeihen kann, wenn die KHenntnisInrrrrr

*

ſeines Beſtandes und die Ueberzeugung von ſeiner NotwendigkeitmMN die reiten Maſſen oder doch wenigſtens in die Schar der noch
Gutgeſinnten dringt Das bezirksgerichtliche Schiedsverfahren erfüllt
aber keineswegs dieſen Zweck Die Beteiligten wiſſen meiſt nicht,
brum E8 ſich andelt, ſie erſcheinen nicht vor dem Vergleichsrichteru Vergleichsabſicht, ſondern m Glauben, daß hier ein billigeres,
raſcheres Prozeßverfahren ſtattfindet; und ſo iſt der Weisheit
letzter gewöhnlich der, daß der Richter die Verhandlung ab
bricht und die N  eute auf den Prozeßweg verweiſt. Es iſt dann nuL
Ade um die verlorene Zeit Die Richter ſe ſind überarbeitet,kennen die Parteien nicht, können ſich ſelten die Mühe nehmen,den Leuten ins Gewiſſen zu reden, verwickelte Tatbeſtände aufzuhellen, zUum großen eil faſſen ſie das Vergleichsverfahren rein
paragraphenmäßig und als einen dem rozeſſe untergeordnetenBeſtandteil der Gerichtsordnung auf Außerdem wirkt die gerichtlicheAtmoſphäre auf viele CUute aufreizend, ſie reden hier n eine
Aufregung hinein, während ſie jeder anderen Stelle, un einem
Vereinszimmer, m der Pfarrkanzlei mit ſich In Güte verhandeln laſſen

4
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8 dieſe Auffaſung auch an leitenden Stellen herrfcht, wird
das Vergleichsverfahren mei Rechtspraktikanten anvertraut, die
noch nicht das Leben kennen und rein formaliſti vorgehen. Die H
Deutſchlan erhobene Klage, daß vom „Richter und Schlichter“ des
mittelalterlichen Richters nur mehr das Richten übrig blieb, gilt auchfür Oeſterreich. Wer die Leute ſchon vor dem Streit belehrt, daßdas Vergleichsverfahren ein Friede⸗ und Güteverfahren, aber kein
verbilligtes Prozeßverfahren iſt, ſtiftet Gutes Wenn die Kirche dieſeAufgabe in ngri nimmt, ſo räg ſie das ihre bei, daß das Gericht,mit dem ſie ſeit 16 eng verbunden iſt, wieder eine wahrhafte Stätte
der Gerechtigkeit wird, und ſteigert das Anfehen eines mtes, dem
dann wirklich Anſehen gebührt

Wir erinnern uns, daß Im Mittelalter Kirchen und andere geweihte Stellen gefreite Tte QV wo der irdiſche Richter keinen
Zutritt hatte und jeder Schutz genoß, der m die Mauern der, reyung“,der Aſylſtätte elangt war Wir wiſſen, daß mn jenen Zeiten wichtigeVerträge und Urteile geweihten rten, oft E Gegenwart des
ausgeſetzten Allerheiligſten zuſtande kamen, eil annahm, daßEhrfurcht der Verhandlung beſondere Würde verlieh, menſchlicheLeidenſcha und Begierde zurückdrängte und nUur dem Rechte, der
Billigkeit Raum gab Wir ind dem Symboli  en wenig holdAllein, Cute wie WI alter Zeit bleibt die Religion berufen, dem
Frieden, dem Rechte, dem Re  eden dienen. Die Kirche, die
dieſen edanten aufgreift, ſchafft ſich elbſt erhöhtes Anſehen, gibtUch der weltlichen Rechtspflege Ernſt und Würde zurü und nütztden Volksgenoſſen, die eine raſche, zuverläſſige Rechtspflege findenWenn ſie dadurch wieder Vertrauen zum Staate bekommen, der
Mittel ſchafft, Klagen und Beſchwerden ohne Gewalt ſchlichten,dann darf die Kirche dies

nehmen.
zum großen als ihr Verdienſt in An⸗

ndung der eiligen SakrameDie Spe nie mnder orientaliſchen Ir
ovn Franz Dunkel M

In der Siebenzahl der heiligen Sakramente ſtimmt die morgen⸗ländiſche Kirche mit der ab endländiſchen überein; doch m der Spendungderſelben unterſcheiden ſich nicht nUr die orthodoxen, ſondern auchdie katholiſchen Orientalen ehr von der abendländiſchen Kirche. Der
Ritus der morgenländiſchen Kirchen iſt nämlich bei Schismatikernund unierten Katholiken gleich,‚ abgeſehen von einigen nebenſächlichenEinzelheiten; die zahlreichen Zeremonien voll tiefer Bedeutung aber
ind von dem abendländiſchen, dem ſogenannten lateini  en Ritus,ſehr verſchieden.


